
Verein der Grafschafter 
(Brunnengemeinschaft)e.V. 

 

Beitr i t tserklärung  
 

I c h / W i r  e r k l ä r e ( n )  h i e r m i t  m e i n e n / u n s e r e n  E i n t r i t t  i n  d e n  V e r e i n  d e r  

G r a f s c h a f t e r  ( B r u n n e n g e m e i n s c h a f t ) e . V .  
 

     
Name  Vorname  Geburtsdatum 

 

   
Straße / PLZ /Ort  Beruf * 

 

   
Telefon  E-Mail 

 

Ehefrau/Partnerin bzw. Ehemann/Partner * 

     
Name  Vorname  Geburtsdatum 

 

 
Hochzeitsdatum * 

 

Kinder (unter 18 Jahre) *  

     
Name  Vorname  Geburtsdatum 

     
Name  Vorname  Geburtsdatum 

     
Name  Vorname  Geburtsdatum 

 

* = freiwillige Angaben (erfolgen hier keine Angaben, können Jubiläen, Geburtstage usw. nicht berücksichtigt werden!) 

 

Ich bin damit einverstanden, dass diese Daten für die Vereinsverwaltung unter Beachtung Datenschutzrechtlicher 
Vorgaben elektronisch gespeichert werden.  
 

Grafschaft, den    

 Datum  Unterschrift 

 

Die Vereinsbeiträge (z.Zt. 22€ / Jahr) werden jeweils zum 01.04. des Jahres nach dem SEPA - 

Lastschriftverfahren eingezogen - bitte Rückseite beachten! Daher gehören zu diesem Antrag die 

SEPA-Lastschriftmandate in 2-facher Ausfertigung.  

Beitrittserklärung  + die Sepa-Ausfertigung für den Zahlungsempfänger bitte beim Vereinsvorstand 

(siehe umseitig) abgeben, das dritte Blatt – für den Zahlungspflichtigen - ist für Sie bestimmt. 
 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 

Wird vom Verein ausgefüllt! 
Mitgliedsnummer Eintrittsdatum 

  

 

Daten erfasst Schriftführer Daten erfasst Rechnungsführer z.Ktn 1. Vors. 

   

 

Vermerk: 
 

 

 



Hinweise: 
 
1. Bedingt durch das SEPA-Lastschriftverfahren ist aus technischen Gründen bei Eintritt nach dem 

31.März 2014 der Beitrag für das erste Beitragsjahr entweder bar einzuzahlen oder auf unser 

Konto bei der Volksbank Jever (IBAN: DE31 2826 2254 0250 0524 40, BIC: GENO DEF 1JEV) zu 

überweisen. 

 
 
2. Vorstandsmitglieder für Entgegennahme Anmeldung: 
 
 
 

1. Vorsitzender     Michael Hinrichs 

      Rüstringer Straße 42 

      26419 Schortens 

      Tel: 04423 / 985416 

 

 

2. Vorsitzender     Markus Heyl 

      Peter – Grave – Straße7 

      26419 Schortens 

      Tel: 04423 / 7084537 

 

 

Rechnungsführer   Dennis Gunkel 

      Hogenellweg 13 

      26419 Schortens/Grafschaft 

      Tel: 04423/9899732 

 

 

Schriftführerin     Nicole Hinrichs 

      Rüstringer Straße 42 

      26419 Schortens 

      Tel: 04423 / 985416 
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Datenschutzrichtlinie des Vereins der Grafschafter (Brunnengemeinschaft) e.V. 
 

(Alle Bezeichnungen, ob in männlicher oder weiblicher Form benutzt, sind geschlechtsneutral zu werten) 
 

§ 1 Erhebung von personenbezogenen Daten 

Der Verein der Grafschafter e.V. (Brunnengemeinschaft) erhebt zur Verfolgung seiner Ver-

einsziele und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder personenbezogene Daten, die 

auch elektronisch verarbeitet werden: 

• Name und Vorname des Mitglieds 

• Adresse des Mitglieds (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 

• Geburtsdatum des Mitglieds 

• Kontaktinformationen (Telefon, Fax, Mobil, E-Mail) 

• Eintritts/Austrittsdatum 

• Bankverbindung (bei Einwilligung in den Lastschriftverkehr) 

• Vereinsbezogene Auszeichnungen , Ehrungen und Ämter (Brunnenmeister, Brunnen-

königin) 

• Zugehörigkeit zu Vorstand oder Gruppen (Korsowagenbauer, Sammler) 

Freiwillige Daten: 

• Name und Vorname des Partners  

• Beruf des Mitgliedes 

• Geburtsdatum des Partners  

• Hochzeitsdatum  

• Name und Geburtsdatum der Kinder  

Vereinsinterne Zwecke sind: 

• Führen der Mitgliederliste 

• Erstellung von Adresslisten für Einladungen oder Informationsschreiben 

• Auswertung der Geburts- und Hochzeitsdaten zwecks Gratulation bei Ehrentagen 

• Einzug von Mitgliedsbeiträgen 

• Planung der Kinderaktionen (Freikarten beim Brunnenfest, Nikolaustüten) 
 

§ 2 Datenschutzrichtlinie und Information der Mitglieder 

Die erste Annahme dieser Datenschutzrichtlinie bedarf der Zustimmung der Mitgliederver-

sammlung. Anschließende Änderungen können vom Vorstand beschlossen werden, müssen 

jedoch über die Vereinskanäle bekannt gegeben werden. 

Durch Beschränkung auf Daten, die vom Bundesdatenschutzgesetz für die Vereinsarbeit zu-

gelassen sind, ist eine nachträgliche schriftliche Genehmigung der Mitglieder nicht erforder-

lich. 

Der Aufnahmeantrag enthält eine datenschutzrechtliche Erklärung, in der der Antragsteller 

den Datenschutzrichtlinien des Vereins der Grafschafter e.V. durch eine gesonderte Unter-

schrift zustimmen muss. 

§ 3 Zugriff auf Mitgliederdaten 

Der Zugriff der Mitgliederdaten ist beschränkt auf den 1. und 2. Vorsitzenden / Rechnungs-

führer und den Schriftführer. 
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Der Webmaster der Vereinshomepage darf im Rahmen seiner Arbeit auf Mitgliederdaten zu-

greifen. (siehe dazu  §7) 

Im Rahmen der Vorstandsarbeit dürfen relevante Daten auch den Beisitzern bekannt gegeben 

werden (z.B. Geburtstage oder Jubiläen oder auch Adressen). 

Die zum Zugriff auf Mitgliederdaten berechtigten Personen geben eine schriftliche Geheim-

haltungserklärung ab. Nach dem Ausscheiden aus der Position ist eine schriftliche Erklärung 

abzugeben, dass alle im eigenen Zugriff befindlichen Daten übergeben oder vernichtet wor-

den sind. 
 

§ 4 Löschung von Daten 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die gespeicherten personenbezogenen Daten 

nach Ablauf von zwei Jahren gelöscht, sofern diese nicht zur Durchsetzung rechtlicher Ansprü-

che benötigt werden.  

Die für die Beitragsverwaltung notwendigen Daten werden entsprechend der gesetzlichen 

Aufbewahrungsfrist nach zehn Jahren gelöscht. 
  

§ 5 Betroffenenrechte 

Ihnen steht als Vereinsmitglied vom Verein der Grafschafter e.V. ein Recht auf Auskunft, so-

wie ein Recht auf Berichtigung, oder Löschung, oder auf Einschränkung der Verarbeitung, o-

der ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertrag-

barkeit zu. 

Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jeder-

zeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund 

der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Zukünftig dürfen wir 

die Datenverarbeitung, die auf Ihrer widerrufenen Einwilligung beruhte, nicht mehr fortfüh-

ren. 

Ihnen steht ferner ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu. 
 

§ 6 Datenschutzbeauftragter 

Die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten wird vom Vorstand wahrgenommen.  
 

§ 7 Schutz vor Verlust oder Beschädigung 

Der Vorstand sorgt in vertretbarem Rahmen für den Schutz der Mitgliederdaten vor unbe-

rechtigtem Zugriff und Datenverlust. 

Dies beinhaltet  

• eine eigene Hardware (Rechner, Speichermedien) für Vereinsbelange. 

• Passwortschutz des Vereinsrechners. 

• Regelmäßige Datensicherung mit externer Lagerung. 

• Unlesbarmachung aller Medien (einschließlich Papier), die Mitgliederdaten enthalten 

und nicht mehr benötigt werden. 
 

§ 8 Veröffentlichungen 

Im Rahmen der Vereinshomepage können Mitgliederdaten veröffentlicht werden, sofern sie 

in einem öffentlichen Kontext entstanden sind. Dies beinhaltet Ehrungen, Auszeichnungen, 

Jubiläen im Rahmen der Vereinstätigkeit, Amtsübernahmen, Ergebnisse von Gewinnspielen, 

Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins. 
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Zustimmungsfrei sind dabei der Name des Mitglieds, eine Funktion innerhalb des Vereins und 

die betreffende Ehrung, Auszeichnung, Amtsbezeichnung, das Gewinnspiel (mit eventuellen 

Preisen und Platzierungen) und die Veranstaltung. Weitergehende Informationen bedürfen 

der Zustimmung zumindest in mündlicher Form. 

Kontaktdaten der Vorstandsmitglieder (Anschrift, Telefon, Mailadresse), die in den Schaukäs-

ten des Vereins ausgestellt werden, sind nicht zustimmungspflichtig, sollen diese Daten je-

doch auf der Vereinsseite im Internet dargestellt werden, bedarf es der schriftlichen Zustim-

mung der einzelnen Vorstandsmitglieder. 

Fotos, die im Rahmen von Veranstaltungen oder Aktivitäten des Vereins gemacht wurden, 

dürfen ohne Zustimmung veröffentlicht werden, sofern sich im Bildmotiv mehr als eine Per-

son befindet und diese Bilder gemacht wurden, um die Vereinsaktivitäten zu dokumentieren. 

Dies gilt sinngemäß auch für die Vereinschronik und die Schaukästen des Vereins. 
 

§ 9 Schlussbestimmungen 
 

Mit dem Beitritt zum Verein der Grafschafter e.V. wird bestätigt, dass die Datenschutzhin-

weise für Neumitglieder zur Kenntnis genommen und akzeptiert wurden. 


